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Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen kurzen Überblick. Es ist nicht vollständig. Weitere Informationen finden Sie 
in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag oder -angebot, Versicherungsschein und Versicherungsbedingun-
gen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
 
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen 
in den von Ihnen versicherten Lebensbereichen wahrnehmen können. 
 

 
Was ist versichert? 
 Mit der Rechtsschutzversicherung bieten wir Ih-

nen einen bedarfsgerechten Rechtsschutz z.B. 
im privaten Lebensbereich, im beruflichen 
und/oder verkehrsrechtlichen Bereich. 

 Der Rechtsschutz erstreckt sich auf Leistungsar-
ten. Diese decken die wichtigsten Rechtsberei-
che ab (z.B. Schadenersatz- oder Arbeitsrecht). 
 
 

Welche Kosten übernehmen wir? 
 Gesetzliche Gebühren Ihres Rechtsanwalts. 
 Kosten für Gerichte und Gerichtsvollzieher. 
 Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, 

die das Gericht heranzieht. 
 Kosten des Prozessgegners, wenn Sie verpflich-

tet sind, diese zu tragen. 
 Im außergerichtlichen Verfahren die übliche Ver-

gütung eines technisch sachkundigen Sachver-
ständigen. 

 Kosten für einen Mediator bis zu 3.000 EUR je 
Versicherungsfall. 

 Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfah-
rens bis zur Höhe der Gebühren, die bei Anru-
fung eines Gerichts erster Instanz entstehen 
würden. 

 
 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssum-

men können Sie Ihren Vertragsunterlagen ent-
nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Was ist nicht versichert? 
x Wir haben eine Wartezeit vereinbart: 

Versicherungsschutz erhalten Sie nur 
für Streitigkeiten, deren erste Ursache 
nach Ablauf der Wartezeit eingetreten 
ist. 

x Eine Streitigkeit hat mehrere Ursa-
chen. Versicherungsschutz haben Sie 
nur, wenn die erste Ursache nach Ver-
sicherungsbeginn liegt. 

x Wenn Sie eine Selbstbeteiligung verein-
bart haben, ist diese bei jedem Versi-
cherungsfall zu berücksichtigen. 
 

 

   
 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten 
versichern. Sonst müssten wir einen erheb-
lich höheren Beitrag verlangen. Deshalb um-
fasst der Rechtsschutz einige Rechtsangele-
genheiten nicht, zum Beispiel: 
! Streitigkeiten um Erwerb, Veräußerung oder 

Finanzierung eines Grundstücks, das be-
baut werden soll, 

! Streitigkeiten um Urheber-, Patent- oder 
Markenrechte, 

! Streitigkeiten um Erwerb, Veräußerung, 
Verwaltung und Finanzierung von Kapitalan-
lagen, 

! Streitigkeiten um Spiel- oder Wettverträge 
oder um Gewinnzusagen. 
 

  



   

 

Wo bin ich versichert? 
 Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behörde in Europa, in den Anliegerstaa-

ten des Mittelmeers, auf den kanarischen Inseln, auf Madeira und den Azoren gesetzlich zuständig ist 
und Sie Ihre rechtlichen Interessen dort verfolgen. Das gilt nicht, wenn ein versicherter Rechtsbereich 
(z.B. Steuer-Rechtsschutz) auf deutsche Gerichte oder deutsche Behörden beschränkt ist.  

 Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt auch 
weltweit Versicherungsschutz.  
 

   

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
- Dies betrifft auch die Fragen nach früheren Rechtsschutzverträgen und Versicherungsfällen. 
- Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert wer-

den müssen. 
- Sie müssen uns und Ihren Anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren. 
- Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
- Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie möglich gehalten 

werden. Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt befragen. 
 

  

 
 

Wann und wie zahle ich? 
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zahlen, jedoch nicht vor dem beantragten Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zah-
len müssen, ist in Ihren Vertragsunterlagen genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, 
den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 
 

  

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem in den Vertragsunterlagen angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung 
ist, dass Sie den ersten oder den einmaligen Versicherungsbeitrag rechtzeitig gezahlt haben. Anderenfalls be-
ginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung.  
 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit 
gekündigt.  
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten 
Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 
 

  

 
 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes 
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer gesche-
hen).  
 
Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. der Fall, wenn mindestens zwei 
Versicherungsfälle innerhalb von 12 Monaten eingetreten sind und für diese Versicherungsschutz besteht. 
Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
 
Sie können den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir den Versicherungsschutz unberechtigt ablehnen 
oder den Beitrag erhöhen. 
 

 
 
 
 
 


